
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 04.11.2014 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. IX/102 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 13.11.2014 

Rat 27.11.2014 

 
 

 

Betreff: 1. vereinfachte Änderung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 

"Hoffmann" im Ortsteil Holtwick 

hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

 

FB/Az.: IV/621.41 
 

 

Produkt: 53/09.001 Räumliche Planung und Entwicklung 
 

 

 

Bezug:  
 

 

 

Finanzierung: 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:   ca. 200 Euro 
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:  
  
Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:    

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:   
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
 
Das Verfahren zur 1. vereinfachten Änderung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Hoffmann“ im Ortsteil Holtwick wird gemäß § 13 des Baugesetzbuches (BauGB) ent-
sprechend dem der Sitzungsvorlage Nr. IX/102 beigefügten Entwurf, bestehend aus Sat-
zungstext und Begründung, durchgeführt. 
 
Dieser Beschluss ist gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen. 
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Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 03.07.2014 die 1. Änderung des Bebauungs-
planes „Hoffmann“ als Satzung beschlossen. Diese ist seit dem 10.07.2014 rechtskräftig. 
 
Im Rahmen der beantragten Erweiterung des Betriebsgebäudes der Firma Hoffmann La-
denbau haben sich genehmigungsrechtliche Probleme ergeben, da die zulässige Grund-
flächenzahl (GRZ) von 0,8 (maximal 80 % des Betriebsgrundstückes dürfen bebaut und 
versiegelt werden) nach den Berechnungen des Kreises Coesfeld um rund 950 qm über-
schritten wird. Eine Erweiterung des Firmengeländes durch den Zuerwerb benachbarter 
Grundstücksflächen ist derzeit nicht möglich. 
 
Um das Vorhaben dennoch realisieren zu können, ist es notwendig, die textlichen Fest-
setzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Hoffmann“ wie folgt zu ergänzen: 
 
3.2 Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1  

BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 über-            
schritten werden. 

  
Diese Ergänzung der textlichen Festsetzungen ist durch eine vereinfachte Änderung des 
Bebauungsplanes gemäß § 13 BauGB möglich, da Grundzüge der Planung nicht tangiert 
werden. 
 

Die Lage des Änderungsbereiches ist aus dem als Anlage I beigefügten Auszug aus dem 
Liegenschaftskataser ersichtlich, in dem dieser umrandet dargestellt ist. 
 
Der Satzungsentwurf der 1. vereinfachten Änderung der 1. Änderung des Bebauungspla-
nes „Hoffmann“ im Ortsteil Holtwick, bestehend aus Satzungstext und Begründung, ist als 

Anlage II beigefügt. 
 
Zur Durchführung der Bebauungsplanänderung ist es erforderlich, einen Aufstellungsbe-
schluss zu fassen. 
 
 
Im Auftrage:                          Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

     Brodkorb                                          Roters 
     Produktverantwortliche              Fachbereichsleiterin 

 
 

Niehues 
Bürgermeister 

 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage II: Übersichtsplan 
Anlage III: Satzungsentwurf, bestehend aus Satzungstext, Begründung und 
Planzeichnungen  
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